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der leitfaden (die lizenzausgabe eines zunächst im datakontext
Verlag erschienenen Werkes) zielt auf eine praxisorientierte Hilfe
stellung für die niedergelassenen ärzte und ihr Praxispersonal. Er 
beginnt mit einem hilfreichen kurzen Überblick über zweck und 
ziel des datenschutzes, Historische Grundlagen, Entwicklung der 
Gesetzgebung, zentrale Begriffe des datenschutzrechts und einschlä
gige rechtsvorschriften. Eingehend wird dann zunächst das thema 
„schweigepflicht/Patientengeheimnis“ behandelt (s. 19 ff., wobei 
die auskunftspflicht des arztes gegenüber dem Patienten eigent
lich nicht in diesen abschnitt gehört und ein eigener abschnitt zu 
den Patientenrechten – recht auf auskunft, Einsicht, Berichtigung, 
sperrung, löschung – angemessen wäre). für eine Vielzahl in der 
täglichen Praxis relevanter situationen werden detailliert und ver
ständlich risiken für den datenschutz und Voraussetzungen einer 
befugten offenbarung personenbezogener Patientendaten dargelegt 
und damit eine grundlegende orientierung für datenschutzgerech
tes Verhalten ermöglicht. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
landesrechtlicher regelungen (z. B. landeskrebsregistergesetze) oder 
komplexer rechtlicher regelungen (z. B. sozialgesetzbuch V) führt 
die Kürze der darstellung allerdings teilweise zu Vereinfachungen 
und unschärfen (z. B. s. 22 „Eine offenbarung an den MdK ist in 
der regel zulässig“). das zunehmend wichtiger werdende thema 
„integrierte Versorgung“ wird zu kurz aufgegriffen (s. 25 „… im 
zweifelsfall müssen die Patienten um Einwilligung gebeten werden“): 
die einschlägigen detaillierten regelungen der §§ 140 ff. sGB V zur 
gesetzlich vorgeschriebenen gemeinsamen Behandlungsdokumen
tation der leistungserbringer bei der integrierten Versorgung und 
zu den rechten der Patienten werden nicht dargestellt. andere 
ebenfalls zunehmend wichtiger werdende Kooperationsformen der 
leistungserbringer wie z. B. das Hausarztmodell, ärztenetze und 
einrichtungsübergreifende elektronische fallakten werden gar nicht 
thematisiert, obwohl auch und gerade im Hinblick auf diese neuen 
Kooperationsformen datenschutzgerechte Verfahrensweisen (sowohl 
in rechtlicher wie auch in technischer Hinsicht) in der arztpraxis 
klärungsbedürftig sind. ungeachtet dessen ist jedoch gerade dieser 
abschnitt für die förderung eines datenschutzbewußtseins und eine 
generelle erste orientierung sehr hilfreich; zur Ergänzung wichtig 
ist dabei auch der Hinweis, dass in zweifelsfällen die Kassenärztli
che Vereinigung, die ärztekammer oder der datenschutzbeauftragte 
konsultiert werden können. leider wird bezüglich der zuständigen 
datenschutzinstanz weder hier noch im anhang klar dargestellt, dass 
für die niedergelassenen ärzte die aufsichtsbehörden für den nicht
öffentlichen Bereich zuständig sind (www.bfdi.bund.de/nn_531524/
dE/anschriftenundlinks/aufsBehoerdfuerdenNichtoeff Be
reich/anschriffenaufsichtsbehoerdenfue).
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angaben zu den Normen, in denen die jeweils erwähnten da
tenschutzrechtlichen anforderungen festgelegt sind, sowie z. B. der 
fundstellen für die erwähnten Entscheidungen des  BVerfG könnte 
ein an weiteren details interessierter leser vermissen; der kursorische 
Überblick am anfang über gesetzliche Grundlagen kann dies nicht 
ersetzen.

die strukturierung der im folgenden angesprochenen themen
bereiche unter den stichwörtern „Praxis“, „lösungsansätze“ und 
„die PraxisEdV“ erscheint etwas verwirrend, es sind jedoch auch 
in diesen abschnitten wieder vielfältige in der alltagspraxis relevante 
situationen, risiken und datenschutzanforderungen detailliert und 
verständlich angesprochen, z. B. datenschutzgerechtes Verhalten im 
Empfangs, Warte und Behandlungsbereich, bei der Benutzung von 
telefon, telefax und email und bei der Entsorgung/löschung von 
daten. detailliert werden auch die anforderungen an eine rechts
wirksame schweigepflichtentbindung dargestellt (s. 42). die frage, 
inwieweit ärzte in einer größeren Praxis wechselseitig die daten 
ihrer Patienten zur Kenntnis nehmen dürfen, wird leider nicht the
matisiert. die Kürze der darstellung führt ferner auch in diesem teil 
dazu, dass die neuen Kooperationsformen (s. o.) nicht berücksichtigt 
werden.

die kurzen anmerkungen zur Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte (s. 84 ff.) sind weniger anschaulich als die übri
gen teile des leitfadens und auch nicht fehlerfrei. so besteht z. B. 
das für das datenschutzkonzept der elektronischen Gesundheitskarte 
zentrale zweischlüsselsystem nicht aus dem PiNCode des Pati
enten und einem elektronischen Heilberufsausweis, der zugriff auf 
die freiwilligen medizinischen daten ist vielmehr nur mittels zweier 
Karten – der elektronischen Gesundheitskarte des Versicherten und 
des elektronischen Heilberufsausweises des arztes (ggf. zusätzlich 
PiNCodes) – möglich. die autoren sehen die Gefahr, dass sich die 
Patienten, die ja keinen direkten Einfluss auf die technischen Kom
ponenten und deren anwendung haben, als reine objekte der da
tenverarbeitung degradiert fühlen könnten. als Gegenmaßnahme 
wird eine umfassende aufklärung der Patienten über die Chancen 
und risiken der elektronischen Gesundheitskarte angesehen. dies 
ist sicherlich zutreffend, über diese aufklärung hinaus wird es jedoch 
insbesondere auf die noch nicht abschließend entschiedene konkrete 
ausgestaltung der Entscheidungsrechte der Patienten (namentlich bei 
der elektronischen Patientenakte) und die sicherstellung von trans
parenz der Verarbeitungsvorgänge für die Patienten (z. B. durch für 
den Patienten gut nachvollziehbare Protokolle) – auch in der arzt
praxis – ankommen.

insgesamt ermöglicht der leitfaden ärzten und Praxispersonal 
einen Einstieg in das datenschutzthema auf anschauliche, verständ
liche und lösungsorientierte Weise. Kenntnisreiche detaildarstel
lung wird durch Wiederholungsfragen, konkrete Vorschläge für 
formulierungen und für datensicherheitsmaßnahmen sowie einen 
selbstCheck sinnvoll ergänzt. angesichts der Kürze der darstel
lung sind Hinweise auf weiterführende links und literatur von 
besonderer Bedeutung. die zusammenstellung der links und der 
weiterführenden literatur erscheint jedoch recht zufällig und lü
ckenhaft. aufgenommen werden sollte z. B. in jedem fall bei den 
links das virtuelle datenschutzbüro (www.datenschutz.de), das eine 
fülle von Materialien zum thema „datenschutz im Gesundheits
bereich“ enthält, die (2008 aktualisierten) „Empfehlungen zur ärzt
lichen schweigepflicht, datenschutz und datenverarbeitung“ der 
Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(www.bundesaerztekammer.de) und das Grundschutzhandbuch des 
Bsi (www.bsi.bund.de/gshb/). 
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